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Stadt Lügde 
 
159 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Landtagswahl am 13. Mai 
2012 

 

I. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimm-
bezirke der Stadt Lügde  wird in der Zeit vom 23.04.2012 
bis 27.04.2012 während der allgemeinen Öffnungszeiten in 
der Bürgerberatung der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 
Lügde, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 
des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
Das  Wählerverzeichnis wird  im  automatisierten  Verfahren  
geführt.  Die  Einsichtnahme  ist  durch  ein Datensichtgerät 
möglich. 
 

II. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

III. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätestens  am 
27.04.2012 bis 12.00 Uhr,  bei der Stadt  Lügde, Der  Bür-
germeister,  Bürgerberatung, Am Markt  1, 32676 Lügde, 
Einspruch einlegen. Der  Einspruch kann schriftlich oder  
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Wahl-
berechtigte,  die  in  das  Wählerverzeichnis  eingetragen  
sind,  erhalten  bis  spätestens  zum 22.04.2012 eine Wahl-
benachrichtigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wer keine Wahlbenachrichtigung  erhalten hat, aber  glaubt, 
wahlberechtigt  zu  sein, muss  Einspruch einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. Wahlberechtigte,  die  nur  auf  Antrag  in  das  
Wählerverzeichnis  eingetragen  werden  und  die  bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

IV. Wer  einen  Wahlschein  hat,  kann  an  der  Wahl  im  
seinem  Wahlkreis  durch  Stimmabgabe  in  eine beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.  
 

V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
1. jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte, 
2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 
a) wenn  er  nachweist, dass  er aus einem von ihm  nicht 
zu vertretenden  Grund  die Einspruchsfrist versäumt hat, 
b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund 
nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist, 
c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl sich 
erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist oder sich her-
ausstellt. 
 

VI. Wahlscheine  können  von  eingetragenen  Wahlberech-
tigten  bis  zum  zweiten  Tag  vor  der  Wahl, 11.05.2012, 
18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlamt) mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig 
und können  deshalb nicht  entgegengenommen werden.  
Ein  behinderter  Wahlberechtigter  kann sich  bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Im 
Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag,  
15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
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Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen 
Voraussetzungen den Antrag  auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch am Wahltage bis 15.00 Uhr stellen. 
 

VII. Dem Wahlschein werden folgende Unterlagen beige-
fügt: 

- ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 

- ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag, 

- ein amtlicher, mit der Anschrift des Bürgermeisters 
versehener roter Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Diese  Wahlunterlagen  werden  ihm  von  dem  Bürger-
meister  der  Stadt  Lügde  auf Anforderung  auch noch 
nachträglich bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ausgehändigt. 
 

Wer für  einen anderen  Wahlschein  und  Briefwahlunterla-
gen beantragt,  muss  eine  schriftliche  Vollmacht  vorle-
gen. Wahlscheine  nebst Briefwahlunterlagen werden auf 
dem Postwege übersandt oder amtlich überbracht. Sie kön-
nen auch persönlich bei der Gemeinde abgeholt werden. 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an einen an-
deren als den  Wahlberechtigten  persönlich nur ausgehän-
digt, wenn  die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Der 
Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen darf nur durch die 
vom Wahlberechtigten benannte Person  abgeholt werden, 
wenn eine schriftliche Vollmacht  vorliegt (die Eintragung 
der bevollmächtigten Person  in  den  Wahlscheinantrag 
genügt)  und  von  der  bevollmächtigten  Person  nicht  
mehr als  vier Wahlberechtigte  vertreten  werden.  Die be-
vollmächtigte  Person  hat der  Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass 
sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlan-
gen hat sie sich auszuweisen. Wer durch Briefwahl wählt, 
kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
besonderen amtlichen  Stimmzettelumschlag,  der  zu  ver-
schließen ist,  unterzeichnet  die  auf dem Wahlschein  vor-
gedruckte Versicherung  an Eides  statt, steckt  den  unter-
schriebenen Wahlschein und  den  Stimmzettelumschlag in 
den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an  den 
Bürgermeister  absenden, dass  der Wahlbrief  dort  spätes-
tens  am  Wahltage  bis  18.00 Uhr eingeht. 
 

Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland nicht frei gemacht zu werden. Die 
Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform  entgeltfrei  
befördert. Der Wahlbrief kann  auch  in  der Dienststelle  
(Wahlamt)  des Bürgermeisters abgegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nähere  Hinweise  darüber,  wie der Wähler die Briefwahl  
auszuüben  hat,  sind  dem  Merkblatt für  die Briefwahl, das 
mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 
 

Lügde, den 05. April 2012  
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
I.V. Loges 

Kr.Bl. Lippe 17.04.2012 
 
 
 

Sparkasse Paderborn-Detmold 
 

160 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes der Kreise Lippe und 
Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, 
Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Kreise Lippe und Paderborn und der 
Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, 
Marsberg und Paderborn  findet statt am 
 

Mittwoch, 25. April 2012, 16:00 Uhr 
Tagungsort: Gebäude ZM 1  

der „Zukunftsmeile Fürstenallee“, 
Zukunftsmeile 1, 33102 Paderborn 

 

Tagesordnung 

1. Eröffnung der Verbandsversammlung und Bekanntga-
be von Mitteilungen 

2. Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung der Ver-
bandsversammlung vom 1. Februar 2012 

3. Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der Spar-
kassen Detmold und Paderborn im Geschäftsjahr 2011 
sowie Perspektiven für das Geschäftsjahr 2012 der 
Sparkasse Paderborn-Detmold 

4. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahres-
überschüsse des Geschäftsjahres 2011 der Sparkasse 
Detmold und der Sparkasse Paderborn gem. § 8 (2) g 
SpkG NW i. V. m. § 25 SpkG NW 

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Organe der 
Sparkasse Detmold und der Sparkasse Paderborn für 
das Geschäftsjahr 2011 gem. § 8 (2) f SpkG NW 

6. Gemeinsamer Bericht von Vorstand und Verwaltungs-
rat über die Anwendung und Einhaltung des „Corpora-
te Governance Kodex für Sparkassen in Nordrhein-
Westfalen“ 

7. Bericht über den Stand des Projektes „Kraftvoll in die 
Zukunft“ 

8. Verschiedenes 
 

Paderborn, den 16. April 2012 
 
 

gez.  
Manfred Müller 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

Kr.Bl. Lippe 17.04.2012 
 
 
 


